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Nr.13/1: Kämpfer für das Recht: Birsa Mun-

das Todestag jährt sich zum hundert​sten Mal

Am 9.Juni 1900 starb Birsa Munda im Alter von wohl 28 Jahren im Gefängnis von Ran​chi. Noch heute ist er die Identifikati​onsfigur für die Adivasi in Jharkhand (Süd-Bihar und angrenzende Distrikte). In Ranchi ist ihm auf der Straße vom Flughafen ins Stadtzentrum ein Denkmal gewidmet - eines der wenigen Denkmäler für einen Adivasi überhaupt. Birsa Munda bündelte den Wider​stand der Adivasi und baute eine religiös-po​litische Bewegung auf.  Angesichts eines Umfeldes, das die Ur​einwohner stets als un​zivilisiert betrachtete, stellt der Wille zum Kampf eine besondere Lei​stung dar. Bereits seit den 1870er Jahren hatten Adivasi gegen die gewaltsame Aneig​nung ihres Landes durch hinduisti​sche Groß​grundbesitzer gekämpft. Birsa nahm diesen Kampf auf; dabei entwickelte er, der aus einer missionierten christlichen Fami​lie stammte, eine neue Religion, in der er für zahlreiche Ureinwohner eine göttlich-messia​nische Rolle einnahm. Das Ziel der Schaffung einer eige​nen Religion muß vor dem Hinter​grund des Auftretens christlicher Missionare gesehen werden. Als Vorkämpfer für die Rechte der Adivasi ist Birsa  auch heute noch den inzwi​schen zur Minderheit gewordenen Ureinwoh​nern ein Begriff. Für das offizielle Indien zählt er in erster Linie zu den geehrten Freiheits​kämpfern. Als wohl einzige deutsch​sprachige Publikation über einen der bedeu​tendsten Adivasi des 19.Jahrhunderts ist 1994 "Revo​lution für das Recht. Daud Birsa Munda und das Land der Adivasi" er​schie​nen. Autor ist Helmut Borutta, der als Missionar der Goßner

Mission von 1938 bis 1958 in Südbihar aktiv war. 
Nr.13/2: Vertreibung im Zeichen des Naturschutzes: Der Fall Nagarhole

In Indien ist die Zahl der Nationalparks seit der Unabhängigkeit kontinuierlich gestiegen. Natürlich sind die Beweggründe auch ökolo​gisch gewesen; Faktoren wie der Tourismus und der Anreiz, Geld aus dem Aus​land zu erhalten, haben jedoch stets mit eine Rolle gespielt. Allein die Weltbank hat Mitte der neunziger Jahre 67 Mio. US-Dollar für sie​ben Nationalparks im Rahmen des sogenann​ten Öko-Entwicklungsprojektes zur Verfügung gestellt.  Zu den begünstigten Parks zählt auch das in den Distrikten Mysore und Ko​dagu gele​gene Nagarhole-Schutzgebiet. Der offiziell als Rajiv Gandhi-Nationalpark be​zeichnete Natur​raum hat eine Fläche von 643 Quadratkilome​tern (zum Vergleich: die Flä​che der Stadt Hamburg beträgt rund 750 Qua​dratkilometer). Kernbestandteil des Parks sind tropische, im​mergrüne Regenwälder. Diese sind seit Jahr​hunderten der Lebens​raum von Ureinwohner​völkern wie den So​liga, Jenu Kurumba, Betta Kurumba, Paniyas und Panjari Yeravas. Deren Zahl ist in den letzten Jahrzehnten erheblich geschrumpft: Von 1972 bis 1992 - also bereits vor Beginn des Weltbank-Engagements - mußten 23.000 von ihnen den Park verlassen. Es ist bekannt, daß mindestens seit Anfang der neunziger Jahre sowohl die aus dem Park ver​triebenen als auch die noch dort wohnenden Adivasi sich immer stärker zur Wehr setzten. Dieser Kampf erhielt zusätzliche Nahrung, nachdem Karnatakas Regierung 1996 dem Taj-Konzern erlaubte, im Park ein Hotel zu errich​ten. Die indienweite Bewegung zur Selbstver​waltung der Adivasi wirkte auf den Widerstand be​stärkend: Als 1999 50 Familien den Park verlassen mußten, wurden mit dem Hinweis auf das Recht auf Selbstbestimmung vor dem Ge​bäude der Forstverwaltung Sitzblockaden durchgeführt. Daraufhin nahm man mehrere Vertreter von Unterstützer-NGOs, die in den Augen der Behörden als Drahtzieher des Wi​derstandes galten, kurzerhand fest. Mit Hilfe dieser Organisationen war auch die Weltbank darauf aufmerksam gemacht worden, daß de​ren Durchführungsrichtlinien für Entwick​lungs​projekte in Nagarhole vollkommen miß​achtet wurden. In diesen Richtlinien heißt es unter anderem etwa, daß die lokale Bevölke​rung in den Schutz von Flora und Fauna ein​zubezie​hen sei. Ein Untersuchungsausschuß der multi​lateralen Organisation bestätigte schließlich im Dezember 1998, daß die Kritik zutreffend war und mahnte die indischen Projektpartner zu Modifikationen in ihrem Vorgehen an. Der Kampf der Adivasi und ih​rer Unterstützer in Nagarhole ist kein Einzel​fall. Ähnliche Konflikte werden aus anderen Nationalparks gemeldet.

Ausführliche Informationen in: Theodor Rathgeber, National- und Wildparks vertrei​ben Ureinwohner, Südasien Nr.6/99, S.21-25

Nr.13/3 Keralas geraubtes Adivasi-Land: Kein Interesse an Wiedergutmachung

Wie in vielen Regionen Indiens wurden in den letzten Jahrhunderten auch in Kerala Adivasi ihres Landbesitzes beraubt: Das ih​nen gehörige Land ging meist nicht freiwillig und auch nicht unter fairen Bedingungen auf Nicht-Adivasi über. Im unabhängigen Indien wurde eine Reihe gesetzlicher Regelungen verabschiedet. Desweiteren wurden  parla​mentarische Untersuchungs-Ausschüße ein​gesetzt, um das überwiegend in der Kolonial​zeit begangene Unrecht auszugleichen. Die Bilanz für Kerala lautet, daß ein authenti​sches politisches Interesse zu einem derarti​gen Ausgleich unter den Regierenden nicht gegeben ist - unabhängig davon, welche Parteien gerade die Macht haben. Darüber​hinaus legen die Durchführungsbestimmun​gen zur Wiedergutmachung den Adivasi un​zumutbar hohe Hürden auf: So soll etwa der ursprüngliche Landbesitz durch schriftliche  Dokumente nachgewiesen werden. Seit vie​len Jahren kämpfen Adivasi um ihre Rechte: Im April 1995 berichtete der Adivasi-Rund​brief Nr. 3 beispielsweise von der Basis​gruppe South Zone Adivasi Forum, zu deren führenden Aktivisten die Paniya-Frau C.K.Janu gehört. Parallel zum Einsatz der Basisgruppen unterstützen Menschenrechts​gruppen in Kerala und im benachbarten Tamil Nadu die Ureinwohner - vor allem auch, um vor Gericht zu einer Klärung zu kommen. 
Ausführliche Informationen in: Theodor Rathgeber, Kerala: Landrechte der Adivasi, in: Südasien Nr.7-8/99, S.27-28

Nr.13/4: Tripura: Indigene sind zur Minder​heit geworden

Das rund 2,7 Millionen Einwohner zählende Tripura gehört zu den insgesamt sieben Bun​desstaaten im Nordosten Indiens. 1949 schloß sich das rund 1300 Jahre von indige​nen Maharajahs regierte Gebiet der Indischen Union an. Eine der wesentlichen Determi​nanten Tripuras seither ist die Einwanderung von Hindus aus dem heutigen Bangladesh, die seit 1948 in einem mehrheitlich muslimi​schen Staat (1948-1971: Pakistan) als Min​derheit zurechtkommen müssen. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent sind heute die indigenen Völker Tripuras selbst eine Mino​rität. Das traditionelle Landbesitz-System, die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Sphäre wurden in den letzten 30 Jahren zerstört bzw. schwer beeinträchtigt. Bengali, die Sprache der Immigranten, ist offizielle Landes- und die Unterrichtssprache an den Schulen. Seit 1980 gibt es indigene Widerstandsgruppen wie etwa die Tripura Volunteer Force (TVF), die sich später in Tripura National Volunteer Force (TNVF) umbenannt hat, und die den Kampf um Selbstbestimmung auch mit ge​waltsamen Mitteln führt.

Ausführliche Informationen in: The Indigenous World 1998-99, herausgegeben von Interna​tional Workgroup for Indigenous Affairs (IWGIA), Fiolstraede 10, Kopenhagen 1999, 23 US-Dollar plus Porto. Weitere Berichte zu Indien befassen sich mit Andhra Pradesh (Gastroenteritis-Epidemie bei den Gonds), Orissa und Südindien.

Nr.13/5: Van Gujjars: Waldnutzungsrechte erstmals von nationaler indischer Institu​tion anerkannt

Die Van Gujjars sind nomadische Viehhirten, die in den Bergregionen von Uttar Pradesh, Himachal Pradesh und Jammu und Kashmir leben. In den beiden letztgenannten Bundes​staaten sind sie als registrierte Stämme (scheduled tribes) von ihrer jeweiligen Lan​desregierung anerkannt. Die Gujjars von Mo​hand in Uttar Pradesh befinden sich im Som​mer im Hochgebirge und kehren im Septem​ber in ihr Winterquartier nach Mohand zu​rück. Für den Rajaji-Nationalpark sollten sie von ihrem angestammten Platz vertrieben werden.  Jetzt haben sie als Ergebnis eines acht Jahre dauernden Verfahrens erreicht, daß ihre Gewohnheitsrechte der Wald​nutzung (hacken, grasen, sammeln von Waldprodukten) gesichert bleiben. Im März 1999 hatte die Indische Menschenrechts-Kommission (NHRC) angeordnet, daß die Stammesangehörigen nicht von ihren tradi​tionellen Wohnstätten vertrieben werden dürften und daß ihre angestammten Rechte respektiert werden müßten. Dieser Beschluß des NHRC hat historische Bedeutung inso​fern, als erstmals eine staatliche Institution auf nationaler Ebene versucht, die Rechte einer indigenen Waldbewohner-Gemein​schaft in einem konkreten Fall zu beschrei​ben. Da​mit könnte die Anordnung zum Prä​zedenzfall für Vertreibungen von Waldbe​wohnern in an​deren Regionen Indiens wer​den. Der Erfolg ist zu einem großen Teil auf den Kampf der Van Gujjars und auf das En​gagement der NGO Rural Litigation and En​titlement Kendra (RLEK), Dehra Dun, zurück​zuführen. 
Ausführliche Informationen in: The Indigenous World 1998-99, herausgegeben von Interna​tional Workgroup for Indigenous Affairs (IWGIA), Fiolstraede 10, Kopenhagen 1999, 23 US-Dollar plus Porto. Zusätzlich: pogrom Nr.171, Juni/Juli 1993.

Nr.13/6: Adivasi Mahila Manch: Kernpunkte des Grundsatzpapieres des Adivasi-Frauen-Forums

Mit dem Adivasi Mahila Manch (Adivasi-Frauen-Forum) wurde im Dezember 1997 in Ranchi ein Zusammenschluß von Adivasi-Frauen aus Jharkhand (Südbihar und an​grenzende Distrikte) gegründet. 1998 fanden mehrere Treffen in der Region statt, an denen durchschnittlich jeweils 200 Frauen teilnah​men. Das am Internationalen Frauentag am 8.März 1998 erstellte Grundsatzpapier enthält (zu​sammengefaßt) unter anderem folgende Kernpunkte: 1. Veränderungen dürfen nie den Adivasi von oben verordnet werden. 2. Von oben verordnete Veränderungen stellen eine Gewaltanwendung an Adivasi dar und dürfen daher nicht geduldet werden. 3. Veränderun​gen dürfen nur demokratisch, im Konsens mit den betroffenen Adivasi herbeigeführt wer​den. 4. Jede Veränderung muß Minimal​stan​dards, wie sie von der Arbeitsgruppe für Indi​gene Völker der Vereinten Nationen for​mu​liert und beschlossen wurden, berücksich​ti​gen. Die Adivasi-Völker behalten sich das Recht vor, jede vorgeschlagene Verän​derung, Politik, Gesetz oder Verordnung ab​zulehnen.
Ausführliche Informationen in: The Indigenous World 1998-99, herausgegeben von Interna​tional Workgroup for Indigenous Affairs (IWGIA), Fiolstraede 10, Kopenhagen 1999, 23 US-Dollar plus Porto

Nr.13/7: „Es geht um die Sicherung der Le​bensgrundlage.“ Gespräch mit Mr.Balan, Vorsteher des Irula-Dorfes Bejalatti, Tamil Nadu

Im Dezember 1999 besuchte ich das Adivasi-Dorf Bejalatti, das im Vorgebirge zu den Nilgi​ris-Bergen, an der Grenze zwischen Tamil Nadu und Karnataka gelegen ist. Dort leben Angehörige des Irula-Volkes. Mr.Balan, der Dorfvorsteher, war über eine lokale NGO auf einigen Treffen der Dachorganisation Natio​nal Forum for Adivasi Self-Rule gewesen, unter anderem in Orissa und Maharashtra. Die für ihn wichtigste Erkenntnis aus diesen Treffen war, daß sich die nordindischen Adi​vasi bereits wesentlich intensiver zusammen​geschlossen hätten als ihm von Südindien her geläufig sei. Das Gefühl, daß es sich bei dem Kampf um ihre Rechte um eine gemein​same Sache handle, müsse bei den Adivasi Südindiens erst noch wachsen. Von der nati​onalen auf die lokale Ebene übergehend be​nannte Mr.Balan die Sicherung der Lebens​grundlage als Haupt​problem Beja​lattis. Die Irulas ver​fügten nur über wenig Land, auf dem sie Hirse (ragi) anbauten. Ihre zweite Einkom​mensquelle sei der Wald, wo sie Ho​nig, Bee​ren und andere Naturprodukte sam​melten. Bisher seien diese Erzeugnisse an einen Zwischen​händler zu sehr niedrigen Preisen verkauft worden. Jetzt dächten die Adivasi darüber nach, ob sie eine Vermark​tungs-Genossen​schaft oder etwas ähnliches gründen sollten, damit ein größerer Erlös der Waldprodukte im Dorf bleibe. Im Dorf befindet sich auch eine Schule mit Internat - eine Ein​richtung der Landesregierung von Tamil Nadu für die regi​strierten Stämme (scheduled tribes). Die bei​den dort unterrichtenden Leh​rer kämen von der Ebene. Ständig würden sie nach Ausre​den suchen, um ihrer Verpflich​tung zum Un​terricht nicht nachkommen zu müssen. Nur das, was unbedingt nötig sei, um das Gehalt ausgezahlt zu bekommen, würde getan. Adi​vasi-Vertreter hätten jedoch den beiden Leh​rern bereits ins Gewissen ge​redet. Unterein​ander sprechen die Irulas ihre eigene Spra​che; sie beherrschen jedoch auch die Lan​dessprache Tamil. Nach Angaben von Fr.Antonysamy, Leiter von TRED, der in Be​jalatti tätigen NGO, hätten sie erst aufgrund von deren Überzeugungs​arbeit  ihre Mutter​sprache als Spra​che aner​kannt. Diese Ge​ringschätzung der eigenen Sprache ist wohl auf den Einfluß der staatli​chen Lehrer zu​rückzuführen, die ver​mutlich auf einen Ein​satz in einem Ureinwoh​ner​gebiet nicht spezi​ell vorbereitet werden. In der Haltung der Lehrer spiegelt sich die Haltung der Gesell​schaft generell gegenüber der Stammesbe​völkerung wieder: Sie gelten als „wild“ und „unzivilisiert“.                               Hans Escher

Nr. 13/8: Mehr Schlagkraft für die Solidari​tätsarbeit: Die Adivasi-Koordination wird ein eingetragener Verein

Die Adivasi-Koordination, seit 1994 beste​hend als informeller Zusammenschluß von Organisationen der Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit, hat mit der Gründungsversammlung vom 9.April 2000 die nötigen Schritte zur Eintragung ins Vereins​register unternommen. Zu den Institutionen unter den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem die Gesellschaft für bedrohte Völ​ker, FIAN – die Internationale Menschen​rechts-Organisation für das Recht, sich zu ernähren, das Adivasi-Teeprojekt und die Goßner Mission. Durch die Schaffung eines rechtlichen Rahmens erhoffen die Ver​eins​gründer, die Recherche- und Dokumenta​ti​ons-Aktivitäten zu intensi​vieren, die Informa​tions- und Kam​pagnen​arbeit zu verstetigen und eine Kom​petenz​steigerung bei Beteili​gungen auf inter​nationaler Ebene erzielen zu können. 
Nähere Informationen: Theodor Rathgeber, Gesellschaft für bedrohte Völker (Adresse siehe Impressum). ___________________________________
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